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Beschreibung

[0001] Der Inhalt der deutschen Gebrauchsmusteran-
meldung DE 20 2023 100 469.5 wird durch Bezugnahme
hierin aufgenommen.
[0002] Die Erfindung betrifft eine Abluftschutzvorrich-
tung sowie ein Handwerkzeug mit einer derartigen Ab-
luftschutzvorrichtung.
[0003] Bei der Verwendung eines motorisch betriebe-
nen Handwerkzeugs wie beispielsweise eines Winkel-
schleifers mit einem Rotationswerkzeug, insbesondere
einer Trennscheibe, werden kleinste Partikel eines be-
arbeiteten Werkstücks abgetrennt. In Folge der Rotati-
onsbewegung des Rotationswerkzeugs werden diese
Partikel, von dem Rotationswerkzeug gelöste Partikel,
insbesondere Schleifmittel, und/oder Funken abge-
schleudert. Um das Risiko einer Gesundheitsgefährdung
für einen Bediener des Handwerkzeugs zu minimieren,
weist das Handwerkzeug ein Abschirmelement auf. Au-
ßerdem sind für den Betrieb des Handwerkzeugs Sicher-
heitsvorschriften zu beachten wie beispielsweise das
Tragen einer Schutzbrille.
[0004] Es hat sich gezeigt, dass trotz der Sicherheits-
vorschriften ein Gesundheitsrisiko für den Bediener des
Handwerkzeugs auftreten kann. Es hat sich insbeson-
dere herausgestellt, dass trotz des Abschirmelements
am Handwerkzeug eine Luftströmung auftritt, die insbe-
sondere zwischen dem Gehäuse des Handwerkzeugs
und dem Abschirmelement unkontrolliert abströmt. Die-
se Abluft stellt ein zusätzliches Gesundheitsrisiko dar,
insbesondere auch bereits dann, wenn keine Werkstück-
bearbeitung stattfindet. Insbesondere kann die Abluft un-
gehindert in einen gesundheitsrelevanten Arbeitsbereich
einer Person, insbesondere in den Gesichtsbereich, strö-
men, insbesondere vorbei an einer Schutzbrille, insbe-
sondere in einem Zwischenbereich des unteren Randes
der Schutzbrille und der Wange des Bearbeiters. Darü-
ber hinaus können in der Raumluft vorhandene Staubp-
artikel durch diesen Abluftstrom in die Augen des Bear-
beiters gelangen. Es hat sich insbesondere herausge-
stellt, dass eine vorgeschriebene Schutzbrille nicht aus-
reicht, um den Bearbeiter ausreichend zu schützen.
[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Gesundheitsgefährdung für einen Bediener eines
motorisch betriebenen Handwerkzeugs zusätzlich zu mi-
nimieren.
[0006] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst
durch eine Abluftschutzvorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 und durch ein Handwerkzeug mit den
Merkmalen des Anspruchs 8.
[0007] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass eine zu-
sätzliche Abluftschutzvorrichtung an einem Handwerk-
zeug zuverlässig verhindern kann, dass ungewollte Luft-
strömungen, die insbesondere partikelbeladen sind, in
den Tätigkeitsbereich eines Bearbeiters gelangen kön-
nen. Das Handwerkzeug ist insbesondere eine elektro-
motorisch betriebene Handmaschine, insbesondere
stromnetzabhängig, also kabelgebunden, oder strom-

netzunabhängig, also kabellos, insbesondere mit einer
Batterie, insbesondere mit einem Akkumulator. Der Kern
der Erfindung besteht darin, dass die Abluftschutzvor-
richtung ein flächiges Luftleitelement aufweist, das mit-
tels einer Durchgangsbohrung unkompliziert und unmit-
telbar an dem Handwerkzeug anbringbar ist. Dazu kann
das Handwerkzeug einen Bolzen, insbesondere einen
Gewindebolzen, aufweisen, an dem das Luftleitelement
anbringbar ist. Das motorisch betriebene Handwerkzeug
dient insbesondere zur spanenden Bearbeitung und ist
insbesondere eine Schleifmaschine, insbesondere ein
Winkelschleifer, eine Bohrmaschine oder eine elektrisch
betriebene Säge.
[0008] Die flächige Ausgestaltung des Luftleitele-
ments bedeutet, dass die Abmessungen des Luftleitele-
ments, also beispielsweise Breite und Länge, Durchmes-
ser oder Abmessungen in zwei zueinander senkrecht ori-
entierten Hauptachsen, größer und insbesondere deut-
lich größer sind als die Dicke des Luftleitelements. Ins-
besondere betragen die Abmessungen in der Ebene min-
destens das 10fache, insbesondere mindestens das
20fache, insbesondere mindestens das 50fache, insbe-
sondere mindestens das 100fache und insbesondere
höchstens das 1000fache der Dicke des Luftleitele-
ments.
[0009] Eine Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch
2 ermöglicht eine gezielte Anbringung des Luftleitele-
ments an dem Handwerkzeug. Das Abstandselement ist
an einer Oberseite des Luftleitelements angebracht und
insbesondere daran befestigt. Im Bereich des Abstand-
selements ist die Dicke der Abluftschutzvorrichtung er-
höht, nämlich um die Dicke des Abstandselements. Ins-
besondere beträgt die Dicke des Abstandselements min-
destens das Doppelte der Dicke des Luftleitelements,
insbesondere mindestens das 5fache, insbesondere
mindestens das 8fache, insbesondere mindestens das
10fache, insbesondere mindestens das 12fache, insbe-
sondere mindestens das 15fache und insbesondere min-
destens das 50fache. Das Abstandselement kann bei-
spielsweise eine Befestigungsmutter sein ohne Innen-
gewinde. Das Abstandselement kann auch als Scheibe
ausgeführt sein. Insbesondere wird mittels des Abstand-
selements die Anbringung des Luftleitelements entlang
einer Mittellängsachse der Durchgangsbohrung unkom-
pliziert ermöglicht.
[0010] Das Abstandselement gewährleistet insbeson-
dere eine Stabilisierung der Anbringung der Abluft-
schutzvorrichtung am Handwerkzeug. Insbesondere er-
möglicht das Abstandselement auch eine geführte An-
bringung der Abluftschutzvorrichtung an dem Handwerk-
zeug.
[0011] Eine Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch
3 gewährleistet eine zuverlässige Anbringung der Abluft-
schutzvorrichtung an dem Handwerkzeug. Insbesonde-
re ist das Abstandselement konzentrisch zur Durch-
gangsbohrung angeordnet. Insbesondere ist es vorteil-
haft, wenn der Innendurchmesser des Abstandsele-
ments identisch ist oder im Wesentlichen identisch ist mit
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dem Innendurchmesser der Durchgangsbohrung. Insbe-
sondere beträgt der Innendurchmesser des Abstandse-
lements zwischen 80 % und 120 % des Innendurchmes-
sers der Durchgangsbohrung, insbesondere zwischen
90 % und 110 %, insbesondere zwischen 95 % und 105
% und insbesondere zwischen 98 % und 102 %.
[0012] Eine Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch
4 ermöglicht eine stabile und robuste Anbringung am
Handwerkzeug. Die Abluftschutzvorrichtung selbst ist ro-
bust ausgeführt. Die Befestigung des Abstandselements
am Luftleitelement ist insbesondere unlösbar. Insbeson-
dere ist das Abstandselement an dem Luftleitelement an-
geschweißt, angeklebt oder gelötet. Es ist auch denkbar,
dass die Abluftschutzvorrichtung einteilig ausgeführt ist.
Insbesondere ist das Abstandselement am Luftleitele-
ment unverlierbar angebracht.
[0013] Es ist alternativ denkbar, dass das Abstandse-
lement einteilig an dem Luftleitelement angeformt ist.
[0014] Eine Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch
5 ermöglicht eine unkomplizierte und flexible Herstel-
lung. Es wurde erkannt, dass die Geometrie, insbeson-
dere eine Kontur des Luftleitelements, in einer Ebene
senkrecht zur Dickenrichtung in Abhängigkeit des Hand-
werkzeugs verschieden ausgeführt sein kann. Ein Me-
tallblech kann unkompliziert und insbesondere individu-
ell unterschiedlich zugeschnitten werden. Als Werkstoff
für das Blech dient insbesondere Stahl, insbesondere
Baustahl. Es können aber auch andere metallische
Werkstoffe wie Aluminiumblech verwendet werden. Ins-
besondere ist ein Metallblech stabil und trotzdem gut
formbar.
[0015] Alternativ ist es denkbar, das Luftleitelement
aus einem Kunststoffmaterial und insbesondere aus ei-
nem verstärkten Kunststoffmaterial, insbesondere aus
faserverstärktem Kunststoff, auszuführen. Die Gestal-
tungsfreiheit für ein Kunststoff-Luftleitelement ist erhöht.
[0016] Eine Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch
6 ermöglicht eine zuverlässige Anbringung am Hand-
werkzeug. Dazu dient eine Abschlusskante, die an dem
Handwerkzeug anliegen kann. Dadurch ist die Positio-
nierung der Abluftschutzvorrichtung in der Ebene senk-
recht zur Durchgangsbohrung zusätzlich festgelegt. Eine
Verdrehung des Luftleitelements bezüglich dieser Mittel-
längsachse der Durchgangsbohrung ist verhindert. Ins-
besondere dient die Abschlusskante zum Anliegen an
einem Abschirmelement des Handwerkzeugs. Luftströ-
mungen, die unbeabsichtigt zwischen einem Gehäuse
des Handwerkzeugs und dem Abschirmelement austre-
ten, können dadurch zuverlässig abgeleitet werden.
[0017] Eine Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch
7 gewährleistet eine materialsparende Ausführung. Die
Abschlusskante ist bezüglich der Durchgangsbohrung
gegenüberliegend am Luftleitelement angeordnet. Die
Durchgangsbohrung selbst ist insbesondere randseitig
an dem Luftleitelement angeordnet. Insbesondere be-
trägt der senkrechte Abstand des Mittelpunkts der Durch-
gangsbohrung in der Ebene des Luftleitelements zur Ab-
schlusskante mindestens 50 %, insbesondere mindes-

tens 70 %, insbesondere mindestens 80 %, insbesonde-
re mindestens 90 % und insbesondere mindestens 95 %
der Erstreckung des Luftleitelements entlang dieses
senkrechten Abstands.
[0018] Eine Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch
8 ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Geome-
trie des Handwerkzeugs. Es wurde insbesondere er-
kannt, dass eine zumindest abschnittsweise unebene
Ausführung des Luftleitelements verbesserte Abschirm-
wirkungen ermöglicht. Insbesondere ist das Luftleitele-
ment in Eckenbereichen und insbesondere in Eckenbe-
reichen der Abschlusskante uneben ausgeführt. Die un-
ebene Ausführung kann beispielsweise durch eine Bie-
gung des Metallblechs oder eine gekrümmte Ausfüh-
rung, insbesondere eines Kunststoff-Luftleitelements,
erzeugt werden.
[0019] Ein Handwerkzeug gemäß Anspruch 9 weist
ein Rotationswerkzeug auf, also insbesondere eine
Trennscheibe, einen Bohrer oder ein Sägeblatt. Das Ro-
tationswerkzeug ist mit einem motorischen Antrieb, ins-
besondere einem motorischen Drehantrieb, insbesonde-
re einem Elektromotor, mechanisch gekoppelt. Zur über-
setzten oder untersetzten Drehmomentübertragung
kann ein Getriebe vorgesehen sein, das insbesondere
mit dem Elektroantrieb kombiniert ausgeführt sein kann.
Der motorische Antrieb dient zum Drehantreiben des Ro-
tationswerkzeugs. Das Handwerkzeug weist ein Gehäu-
se auf und ein an dem Gehäuse befestigbarer Griff. Der
Griff dient für einen Bediener zum Halten des Handwerk-
zeugs. Der Griff ist an dem Gehäuse insbesondere lösbar
befestigt, insbesondere mittels einer Schraubverbin-
dung. Dazu weist der Griff einen Gewindebolzen auf, der
in eine entsprechende Gewindebohrung des Gehäuses
einschraubbar ist. Das Handwerkzeug umfasst ferner die
erfindungsgemäße Abluftschutzvorrichtung, wobei die
Abluftschutzvorrichtung mit der Durchgangsbohrung ins-
besondere an dem Gewindebolzen des Griffs aufge-
steckt wird.
[0020] Ein Handwerkzeug gemäß Anspruch 10 ermög-
licht eine unkomplizierte und trotzdem zuverlässige Be-
festigung der Abluftschutzvorrichtung am Handwerk-
zeug. Insbesondere wird die Abluftschutzvorrichtung
durch die Schraubverbindung zwischen dem Griff und
dem Gehäuse geklemmt. Insbesondere ist die Abluft-
schutzvorrichtung in einer Ebene senkrecht zur Befesti-
gungsachse des Griffs eindeutig festgelegt. Besonders
vorteilhaft ist die Befestigung der Abluftschutzvorrich-
tung, wenn ein Innendurchmesser der Durchgangsboh-
rung größer oder gleich dem Gewindedurchmesser des
Gewindebolzens am Griff ist. Insbesondere ist der Innen-
durchmesser der Bohrung kleiner oder gleich 120 % des
Gewindedurchmessers, insbesondere kleiner oder
gleich 115 % des Gewindedurchmessers, insbesondere
kleiner oder gleich 110 % des Gewindedurchmessers
und insbesondere kleiner oder gleich 105 % des Gewin-
dedurchmessers.
[0021] Ein Handwerkzeug gemäß Anspruch 11 ge-
währleistet eine zuverlässige Ableitung von unerwünsch-
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ter Abluft des Handwerkzeugs mittels der Abluftschutz-
vorrichtung. Insbesondere ist die Abluftschutzvorrich-
tung derart am Handwerkzeug angebracht, dass die Ab-
schlusskante das Gehäuse und/oder ein Abschirmele-
ment des Handwerkzeugs berührt.
[0022] Sowohl die in den Schutzansprüchen angege-
benen Merkmale als auch die in dem nachfolgenden Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Abluft-
schutzvorrichtung angegebenen Merkmale sind jeweils
für sich alleine oder in Kombination miteinander geeig-
net, den erfindungsgemäßen Gegenstand weiterzubil-
den. Die jeweiligen Merkmalskombinationen stellen hin-
sichtlich der Weiterbildungen des Erfindungsgegen-
stands keine Einschränkung dar, sondern weisen im We-
sentlichen lediglich beispielhaften Charakter auf
[0023] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der
Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines moto-
risch betriebenen Handwerkzeugs mit einer er-
findungsgemäßen Abluftschutzvorrichtung,

Fig. 2 das Handwerkzeug gemäß Fig. 1 mit demon-
tiertem Griff,

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Abluftschutzvorrichtung
gemäß Fig. 1,

Fig. 4 eine Seitenansicht der Abluftschutzvorrichtung
gemäß Fig. 3.

[0024] Ein in Fig. 1 gezeigtes Handwerkzeug 1 ist als
Winkelschleifer ausgeführt. Das Handwerkzeug 1 um-
fasst ein Gehäuse 2 und einen daran anschraubbaren
Griff 3. Dazu weist der Griff 3 einen Gewindebolzen 4
auf, der in Fig. 2 dargestellt ist. Der Gewindebolzen 4
weist ein Außengewinde, insbesondere ein metrisches
Außengewinde, auf, das mit einem Innengewinde einer
Gewindebohrung 5 des Gehäuses 2 korrespondiert.
[0025] Das Handwerkzeug 1 weist einen motorischen
Drehantrieb 6 auf, der innerhalb des Gehäuses 2 ange-
ordnet und in Fig. 1 rein schematisch dargestellt ist. Der
Antrieb 6 ist ein Drehantrieb und steht mit einem Rotati-
onswerkzeug 7 in mechanischer Wirkverbindung. Der
Antrieb 6 ist ein Elektromotor. Das Rotationswerkzeug 7
ist eine Trennscheibe.
[0026] Das Handwerkzeug 1 weist ein Abschirmele-
ment 8 auf, das zum Abschirmen von partikelbeladener
Luft dient. Das Abschirmelement 8 ist scheibenartig aus-
geführt und an dem Gehäuse 2, insbesondere konzent-
risch zur Rotationsachse des Rotationswerkzeugs 7 an
dem Gehäuse 2 befestigt. Das Abschirmelement 8 weist
im Wesentlichen ein kreisförmiges Bodenelement auf,
das an dem Gehäuse 2 anliegt und von dem sich aus ein
Ringbund zur Aufnahme des Rotationswerkzeugs 7 er-
streckt. Der Ringbund erstreckt sich in einer Richtung

weg vom Gehäuse 2. Das Abschirmelement 8 erstreckt
sich in Umfangsrichtung um die Rotationsachse 10 des
Rotationswerkzeugs 7 über einen Öffnungswinkel von
mindestens 90° und insbesondere etwa 135° und insbe-
sondere weniger als 180°. Dadurch ist die vorteilhafte
Bearbeitung eines Werkstücks gewährleistet. Ein derar-
tiges Abschirmelement 8 ist bei handelsüblich erhältli-
chen Handwerkzeugen 1 werkseitig bereits vorhanden.
[0027] Der Gewindebolzen 4 des Griffs 3 gibt eine Be-
festigungsachse 9 vor. Zwischen dem Griff 3 und dem
Gehäuse 2 ist eine Abluftschutzvorrichtung 11 angeord-
net und an dem Handwerkzeug 1 insbesondere klem-
mend gehalten.
[0028] Die Abluftschutzvorrichtung 11 umfasst ein flä-
chiges Luftleitelement 12 mit einer Durchgangsbohrung
13, die sich entlang einer Mittellängsachse 14 erstreckt.
Insbesondere ist die Mittellängsachse 14 senkrecht zu
einer von dem Luftleitelement 12 definierten Ebene ori-
entiert.
[0029] Das Luftleitelement 12 ist insbesondere als Me-
tallblech ausgeführt und weist eine im Wesentlichen vier-
eckige Außenkontur auf mit einer Längenabmessung L
und einer Breitenabmessung B. Das Luftleitelement 12
weist außerdem eine Blechdicke s auf, die kleiner und
insbesondere deutlich kleiner ist als L und B.
[0030] Das Luftleitelement 12 weist eine Abschluss-
kante 15 auf, die in Fig. 3 unten angeordnet ist. Die Ab-
schlusskante 15 ist insbesondere geradlinig ausgeführt
und ist insbesondere der Durchgangsbohrung 13 gegen-
überliegend angeordnet. Insbesondere ist die Durch-
gangsbohrung 13 randseitig an dem Luftleitelement 12
angeordnet. Ein senkrechter Abstand a von der Mittel-
längsachse 14 zur Abschlusskante 15 beträgt insbeson-
dere mindestens 80 % der Breitenabmessung B.
[0031] Das Luftleitelement 12 ist zumindest ab-
schnittsweise, insbesondere in Eckenbereichen 16, un-
eben ausgeführt. Insbesondere sind die Eckenbereiche
16 jeweils um eine Biegekante 17 aufgebogen. Der Bie-
gewinkel der Eckenbereiche 16 gegenüber dem ebenen
Bereich des Luftleitelements 12 beträgt mindestens
135°, insbesondere mindestens 150°, insbesondere
mindestens 165°, insbesondere mindestens 170°, ins-
besondere mindestens 175° und insbesondere weniger
als 180°.
[0032] Die Abluftschutzvorrichtung 11 weist ferner ein
Abstandselement 18 auf, das an einer Oberseite 19 des
Luftleitelements 12 befestigt ist, insbesondere unlösbar
befestigt durch Schweißen. Gemäß dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel erstrecken sich die gebogenen Ecken-
bereichen 16 in Richtung der Oberseite.
[0033] Das Abstandselement 18 ist als Befestigungs-
mutter ausgeführt mit einer unrunden Außenkontur, ins-
besondere einer Außen-Sechskantkontur. Das Abstand-
selement 18 weist eine Innenbohrung 20 auf, die durch-
gängig ist, mit der Durchgangsbohrung 13 fluchtet und
insbesondere konzentrisch zur Mittellängsachse 14 ori-
entiert ist. Die Innenbohrung 20 ist insbesondere glatt
und insbesondere gewindefrei ausgeführt. Der Innen-
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durchmesser der Innenbohrung 20 ist insbesondere grö-
ßer als der Gewindedurchmesser des Gewindebolzens
4.
[0034] Das Abstandselement 18 kann auch eine an-
dere Außenkontur aufweisen, die insbesondere rund
sein kann. Insbesondere kann das Abstandselement 18
auch als Ringscheibe ausgeführt und insbesondere auch
an einer der Oberseite 19 gegenüberliegenden Untersei-
te angebracht sein. Es ist auch denkbar, mehrere Ab-
standselemente 18 zu verwenden, die insbesondere
beidseitig, also sowohl an der Oberseite 19 als auch an
der gegenüberliegenden Unterseite angebracht sind.
[0035] Insbesondere ist die Abluftschutzvorrichtung
11 derart an dem Handwerkzeug 11 befestigt, dass das
Abstandselement 18 an dem Gehäuse 2 anliegt. Da-
durch ist das Luftleitelement 12, das sich flächig im We-
sentlichen parallel zur Außenkontur des Gehäuses 2 er-
streckt, angeordnet. Dadurch kann ein zwischen dem
Gehäuse 2 und dem Abschirmelement 8 abgesonderter
Luftstrom zuverlässig umgeleitet oder abgeleitet werden,
insbesondere in einer Richtung quer und insbesondere
senkrecht zur Befestigungsachse 9. Der zwischen der
Abluftschutzvorrichtung 11 und dem Gehäuse 2 gebilde-
te Spalt dient zum Abführen der unerwünschten und stö-
renden Abluft.
[0036] Die Geometrie der Abluftschutzvorrichtung 11
und insbesondere des Luftleitelements 12 ist derart aus-
geführt, dass die Abschlusskante 15 an dem Gehäuse 2
und/oder an dem Abschirmelement 8 festgelegt ist. Da-
durch ist zuverlässig verhindert, dass unerwünschte Luft-
strömungen von dem Handwerkzeug 1 in Richtung eines
Bedieners abgegeben werden.

Patentansprüche

1. Abluftschutzvorrichtung für ein motorisch betriebe-
nes Handwerkzeug (1), wobei die Abluftschutzvor-
richtung (11) ein flächiges Luftleitelement (12) mit
einer Durchgangsbohrung (13) zum Anbringen an
dem Handwerkzeug (1) umfasst.

2. Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch ein Abstandselement (18) zur
beabstandeten Anbringung des Luftleitelements
(12) an dem Handwerkzeug (1).

3. Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abstandsele-
ment (18) fluchtend zur Durchgangsbohrung (13) am
Luftleitelement (12) angeordnet ist.

4. Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Abstandsele-
ment (18) am Luftleitelement (12), insbesondere un-
lösbar, befestigt ist.

5. Abluftschutzvorrichtung gemäß einem der vorste-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Luftleitelement (12) als Metallblech aus-
geführt ist.

6. Abluftschutzvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Luftleitelement (12) eine Abschlusskante
(15) zum Anliegen an dem Handwerkzeug (1) auf-
weist.

7. Abluftschutzvorrichtung gemäß Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschlusskante
(15) am Luftleitelement (12) bezüglich der Durch-
gangsbohrung (13) gegenüberliegend angeordnet
ist.

8. Abluftschutzvorrichtung gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Luftleitelement (12) zumindest abschnitts-
weise uneben ausgeführt ist.

9. Handwerkzeug mit

a. einem Rotationswerkzeug (7),
b. einem mit dem Rotationswerkzeug (7) gekop-
pelten motorischen Antrieb (6),
c. einem Gehäuse (2),
d. einem an dem Gehäuse (2) befestigbaren
Griff (3),
e. einer Abluftschutzvorrichtung (11) gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche.

10. Handwerkzeug gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abluftschutzvorrichtung
(11) mit der Durchgangsbohrung (13) zwischen dem
Gehäuse (2) und dem Griff (3) festgelegt ist.

11. Handwerkzeug gemäß Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abluftschutzvor-
richtung (11) mit der Abschlusskante (15) an dem
Gehäuse (2) festgelegt ist.
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